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RECHTSGRUNDLAGEN 


Der Bebauungsplan stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen, in der hier angegebenen Fas-
sung: 


1. Baugesetzbuch (BauGB) neugefasst durch Beschluss vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI 2023. 
I Nr. 394)  


2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung- 
BauNVO) neugefasst durch Beschluss vom 21. November 2017, zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176)  


3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
halts (Planzeichenverordnung - PlanZV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 
(BGBl.1991 I S.58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. 
I S. 1802) 


4. Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05. März 2010 
(GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2023 (GBl. 
S. 422) 


5. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000, 
letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. No-
vember 2024 (GBl. 2024 Nr. 98) 


6. Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fassung vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I. S. 2986), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) 


7. Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) in der Fassung vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 
502), zuletzt geändert durch Gesetze vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) 


8. Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) In der Fassung der Bekanntmachung vom 
26.09.2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03. Juli 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225, 340) 


9. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 323) 


10. Naturschutzgesetz (NatSchG) in der Fassung vom 23. Juni 2015 (GBl. 2015 S. 585), zu-
letzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GBl. S. 26, 44) 


11. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) neugefasst durch Beschluss 
vom 18. März 2021 (BGBl. I. S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 


12. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 409)  


 


  



https://dejure.org/BGBl/2002/BGBl._I_S._3830
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VERFAHRENSVERMERKE 


1. Aufstellungsbeschluss


Der Gemeinderat der Stadt Blumberg hat in öffentlicher Sitzung am 29.06.2023 
die Aufstellung dieses Bebauungsplanes gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 


2. Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses


Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB erfolgte am 20.07.2023 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Blumberg.  


3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden


Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 01.08.2024 bis ein-
schließlich 29.08.2024. 


4. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit


Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte 
durch Auslegung des Vorentwurfs zum Bebauungsplan vom 01.08.2024 bis ein-
schließlich 29.08.2024. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt der Stadt 
Blumberg am 23.08.2024. 


5. Prüfung der Anregungen


Der Gemeinderat der Stadt Blumberg hat die fristgemäß eingegangenen Anregun-
gen gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB in öffentlicher Sitzung am 
24.07.2025 behandelt. 


6. Beschluss über den Planentwurf


Der Gemeinderat der Stadt Blumberg hat in öffentlicher Sitzung am 
24.07.2025 den Entwurf des Bebauungsplanes „Photovoltaik-Freiflächenanlage 
Blumberg - Achdorf“ gebilligt und die Durchführung der Beteiligungen gem. § 3 
Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.    


7. Beteiligung der Behörden


Das Verfahren zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Be-lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 21.08.2025 bis 
einschließlich 2509.2025.  


8. Auslegung des Planentwurfs


Der Planentwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung sowie den wesentli-
chen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen lag gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB in der Zeit vom 21.08.2025 bis einschließlich 25.09.2025 aus. Die 
öffentliche Bekanntmachung der Auslegung erfolgte im Amtsblatt der Stadt 
Blumberg am 21.08.2025. 







Stadtteil Achdorf (Blumberg) - Bebauungsplan „Photovoltaik- 


Freiflächenanlage Blumberg - Achdorf“ 
Textliche Festsetzungen 


4 


9. Prüfung der Anregungen


Der Gemeinderat der Stadt Blumberg hat die fristgemäß eingegangenen Stellung-
nahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 
__.__.____ behandelt. 


10. Beschluss des Bebauungsplanes


Aufgrund der §§ 1 bis 4 und 8 bis 10 BauGB hat der Gemeinderat der Stadt Blum-
berg den Bebauungsplan sowie die gestalterischen Festsetzungen (örtliche Bau-
vorschriften) gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 74 LBO in seiner Sitzung am 
__.__.____ als Satzung beschlossen. 


11. Ausfertigung


Der Bebauungsplan bestehend aus Planurkunde, den textlichen Festsetzungen 
und der Begründung wird hiermit gem. § 10 BauGB ausgefertigt. Der Bebauungs-
plan stimmt in allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des Gemeinderates über-
ein. 


Blumberg, den ……………………….. ……………………………… 


Markus Keller 


 Bürgermeister (Dienstsiegel) 


12. Bekanntmachung des Bebauungsplanes


Der Bebauungsplan ist nach § 10 BauGB am __.__.202_ im Amtsblatt der Stadt
Blumberg bekanntgemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebau-
ungsplan in Kraft getreten.


Blumberg, den ……………………….. ……………………………… 


Markus Keller 


 Bürgermeister (Dienstsiegel) 
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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 


1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 BauNVO) 


Allgemeine Zweckbestimmung 


Gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO wird ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Pho-
tovoltaik“ festgesetzt. 


Zulässig sind ausschließlich Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung, Nutzung oder Speiche-
rung der Sonnenenergie durch Photovoltaik dienen. Dazu gehören insbesondere:  


▪ Solarzellen und Module mit entsprechenden Aufstellvorrichtungen (Tische), 
▪ zugehörige technische Nebenanlagen (z.B. Wechselrichter, Trafostationen, Speicheran-


lagen etc.), 
▪ Einfriedungen, 
▪ sowie Zufahrten, Baustraßen und Wartungsflächen. 


2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 und § 19 BauNVO) 


Als Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO eine Grundflächenzahl 
von 0,6 sowie gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO eine Höhe der baulichen Anlagen von 3,5 m als 
Höchstmaß festgesetzt. Die Einfriedung inkl. Übersteigschutz darf eine maximale Höhe von 2,50 
m nicht überschreiten. Die Modulunterkante muss einen Mindestabstand von 0,8 m zum Boden 
aufweisen. Bezugspunkt ist jeweils das natürliche anstehende Gelände. 


Die durch bauliche Anlagen überdeckte Fläche ergibt sich aus der projizierten Fläche sämtlicher 
aufgeständerter und punktförmig gegründeten Photovoltaikmodule, den flächig gegründeten 
Wechselrichter- und Trafostationen sowie den sonstigen Nebenanlagen. 


3. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 


Die überbaubare Grundstücksfläche ergibt sich aus der Abgrenzung des sonstigen Sondergebie-
tes „Photovoltaik“ in Verbindung mit der darin festgesetzten Baugrenze. Umzäunungen und not-
wendige Erschließungswege können auch außerhalb der Baugrenze errichtet werden, sofern die 
die Maßnahmenfläche M2 freigehalten wird und ggf. vorhandene Abstandsvorgaben zu benach-
barten Nutzungen eingehalten werden. Das Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg ist zu be-
achten. 


4. Festsetzung der Folgenutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 a BauGB) 


Die gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO festgesetzte Nutzung mit der Zweckbestimmung "Photovoltaik" 
ist bis zur Aufgabe der zulässigen Nutzung bis zum vollständigen Rückbau der baulichen Anlagen 
zulässig. Das Vorhaben ist nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen. 
Bodenversiegelungen sind zu beseitigen.  


Als Folgenutzung werden für den gesamten Geltungsbereich „Flächen für die Landwirtschaft“ 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18 a BauGB festgesetzt. 
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5. Umweltrelevante Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 b BauGB)


5.1. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 


M 1 – Erhalt und extensive Pflege von Grünland im Bereich der PV-Anlage 


Die Fläche innerhalb des Sondergebiets ist vollständig als Grünland zu erhalten und dauerhaft 
während des Anlagenbetriebs durch Mahd extensiv zu pflegen. Ausgenommen hiervon sind die 
punktförmigen Versiegelungen durch die Rammpfosten oder Fundamente der Modultische, not-
wendige Trafostationen bzw. Wechselrichter sowie Zuwegungen. Der Einsatz von Dünge- oder 
Pflanzenschutzmitteln auf der Fläche ist nicht zulässig. 


Um die Entwicklung einer Magerwiese zu gewährleisten, ist folgende Bewirtschaftung umzuset-
zen: 


- Entwicklungspflege:


o in den ersten zwei Jahren erfolgt eine Ausmagerung des Standorts durch eine
dreischürige Mahd mit Abtransport des Mahdgutes.


o Anschließend erfolgt eine Übersaat mit artenreichem Heudrusch. Hier bietet es
sich an, das Mahdgut der angrenzenden Magerwiese (Fläche 2) zu verwenden.


o Um den Zielzustand zu erreichen, ist einer Entwicklung von Dominanzbeständen
und einer Ausbreitung von annuellen Unkräutern bedarfsweise durch manuelle
Schröpfschnitte entgegenzuwirken.


- Folgepflege:


o zweischürige Mahd (in mind. 8-wöchigem Abstand). Eine Mulchmahd ist nicht zu-
lässig. Das Mahdgut ist frühestens am Folgetag, spätestens nach 14 Tagen abzu-
transportieren.


o Richtwert für den ersten Schnitt ist der 15. Juni. Standort- oder witterungsbedingt
kann zur Zielerreichung ein früherer Schnitt notwendig sein.


Als Schadensbegrenzungsmaßnahme für den Rotmilan ist das Grünland innerhalb der Zaunan-
lage wie folgt zu pflegen: 


- Im Westen der Anlage wird ein 5 m breiter und 120 m langer Streifen entlang des Zauns
während der Vegetationsperiode (April bis September) durch Mahd ca. alle 2-3 Wochen
(Anpassung an die Wüchsigkeit erforderlich) kurzrasig gehalten.


Die Strukturvielfalt im Solarpark wird durch einen möglichst hohen Grenzlinieneffekt zwischen 
kurzrasigen und höherwüchsigen Beständen erhöht. Dafür wird ein 4 bis 5 m breiter Streifen im 
nördlichen, östlichen und südlichen Randbereich des Solarparks (innerhalb der Zaunanlage, 
siehe Darstellung in Abbildung 9 des Umweltberichts) alternierend gemäht: beim ersten 
Schnitt bleibt die eine Hälfte – ein 2 bis 2,5 m breiter Streifen auf der gesamten Länge – 
ungemäht. Dieser wird erst beim zweiten Schnitt gemäht. Beim zweiten Schnitt bleibt wiederum 
die andere Hälfte des Streifens bis zum 1. Schnitt im darauffolgenden Jahr ungemäht.


V1 - Minimierung der Versiegelung 


Für die Gründung der Modultische sind ausschließlich Rammpfosten zu verwenden. Sollte der 
Untergrund dies nicht erlauben, kann auf andere, ebenfalls versiegelungsarme Gründungsvari-
anten ausgewichen werden.  
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Erforderliche Erschließungsanlagen (Zufahrten, Wege, Wendeflächen, etc.) sind als Schotterstra-
ßen mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen. Sollten im Zuge der Bau- und Gründungsar-
beiten Drainagen beschädigt werden, sind diese anschließend wieder herzustellen. 


V2 - Vermeidung von Lichtemissionen 


Während des Betriebs der Anlage wird die Beleuchtung auf der Fläche ausgeschlossen. Eine 
Außenbeleuchtung der Solaranlage ist ausschließlich während der Bauphase zulässig. Im Zuge 
der Bauarbeiten ist zu gewährleisten, dass diffuse Lichtemissionen in die umgebenden Gehölz-
bestände vermieden werden. Es sind ausschließlich insektenfreundliche Leuchtmittel zulässig. 


V3 - Vermeidung von Barrierewirkungen 


Um die Durchlässigkeit der PV-Freiflächenanlagen insbesondere für Kleinsäugetiere zu gewähr-
leisten, ist zwischen Boden und Zaununterkante ein Mindestabstand von 20 cm einzuhalten. 


V4 – baubedingt: Amphibienschutzmaßnahmen 


Sofern die Bauarbeiten und vorbereitenden Maßnahmen in der Wanderungsphase zu Laichhabi-
taten der Gelbbauchunke (zwischen Ende März und Mai) oder der Kreuzkröte (Ende März bis 
Anfang Juli) stattfinden, müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Um eine Tötung von Am-
phibien während der Bauarbeiten auszuschließen, muss eine Entstehung von Kleinstgewässern 
(z.B. tiefe Pfützen und Fahrrinnen), die eine temporäre Funktion als Laichgewässer für die Gelb-
bauchunke erfüllen können, durch geeignete Bodenschutzmaßnahmen (z.B. witterungsange-
passtes Befahren) vermieden werden. 


V5 – bau- und anlagebedingt: Reptilienschutzmaßnahmen 


Sofern Bautätigkeiten während der Aktivitätszeit von Schlingnatter und Zauneidechse (Ende Feb-
ruar bis Anfang Oktober) stattfinden, wird die Errichtung eines Reptilienschutzzauns zwischen 
Eingriffsbereich und den entsprechenden Habitaten (Auwaldstreifen nördlich und nordöstlich an-
grenzend, Fläche 4; Magerwiese östlich angrenzend, Fläche 2) für notwendig erachtet. So kann 
eine Tötung von Reptilien während der Bauarbeiten ausgeschlossen werden.  


Ein ggf. erforderlicher Reptilien- bzw. Amphibienschutzzaun ist wahlweise 10 cm in das Erdreich 
einzugraben, oder von der Seite, von der das Einwandern verhindert werden soll, umzuschlagen 
und mit Sand / Erdreich niedrig abzudecken. Es ist zu gewährleisten, dass die Zäune von Seiten 
der Eingriffsfläche durch die Reptilien übersteigbar sind, damit diese die Gefahrenbereiche bei 
Bedarf verlassen können (z. B. alle 10 m Aufschüttung eines kleinen Erdwalls der kegelförmig bis 
an die Zaunoberkante der Eingriffsseite reichen muss, oder durch das Anlegen von Brettern). Zur 
Wahrung der Funktion sind die Zäune bis zum Ende der Bautätigkeit regelmäßig (e.g. einmal 
wöchentlich) auf ihre Funktionstüchtigkeit hin zu überprüfen (z.B. durch eine Umweltbaubeglei-
tung). 


V6 – Entsiegelung bei Anlagenrückbau 


Nach Beendigung der Betriebszeit sind im Rahmen des Anlagenrückbaus (Teil-)Versiegelungen 
des Bodens und Unterbauten entsprechend § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB zu beseitigen. Dies umfasst 
auch eine Tiefenlockerung von verdichtetem Unterboden. Zur Wiederherstellung einer durchwur-
zelbaren Bodenschicht ist bedarfsweise Oberboden in einer Mächtigkeit aufzutragen, die den ört-
lichen (natürlichen) Standortverhältnissen entspricht. 
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5.2. Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 


M2 – Erhalt der angrenzenden Magerwiese 


Die Magerwiese (Fläche 2, FFH-LRT) wird zum Erhalt festgesetzt. Dafür ist die Fläche zweischü-
rig zu mähen. Richtwert für den ersten Schnitt ist der 15. Juni. Mindestens 8 Wochen später 
erfolgt der 2. Schnitt. Standort- oder witterungsbedingt kann zur Zielerreichung ein früherer 
Schnitt notwendig sein. Eine Mulchmahd ist nicht zulässig. Das Mahdgut ist abzutransportieren. 
Der Einsatz von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln auf der Fläche ist nicht zulässig. 


Zum Schutz dieser Magerwiese wird die Einzäunung der PV-Fläche vor Aufstellung der Module 
entlang der Grenze zwischen Sondergebiet und der FFH-LRT Magerwiese errichtet entlang der 
in Abb. 8 des Umweltberichts dargestellten schwarz gestrichelten Linie errichtet, Im Bereich des 
in der gleichen Abbildung lila markierten Reptilienschutzzauns ist die Einzäunung mit einem Rep-
tilienschutz zu versehen, sofern sich die Bauphase und die Aktivitätsphase der Tiere überschnei-
det (siehe UB Kapitel 5.1.1, Seite 59). 


Zum Schutz der Magerwiese und um Verschattungen der potentiellen Reptilienhabitate zu ver-
meiden, müssen die Solarmodule und andere bauliche Anlagen, die innerhalb der Baugrenzen 
zulässig sind, gemäß der Planzeichnung einen Mindestabstand von 4 m zu den zu schützenden 
Flächen einhalten. 


M3 – Schutz von angrenzenden bzw. geschützten Gehölz- und Offenlandbiotopen  


Eine Befahrung der im Norden und Nordosten außerhalb des Geltungsbereichs liegenden und 
als Biotop geschützten FFH-Lebensraumtypen (Fläche 3 und 4) sowie eine Nutzung als Lager-
fläche/Baustelleneinrichtungsfläche ist nicht zulässig. Grundsätzlich sind Eingriffe in die angren-
zenden geschützten Gehölz- und Offenlandbiotope nicht zulässig. 
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HINWEISE 


Schutzgut Tiere und Pflanzen 


Zur Vermeidung eines Verstoßes gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 Abs. 
1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG wird empfohlen, folgende Hinweise zu beachten: 


Sollten Eingriffe in Vegetationsbestände auch außerhalb des Geltungsbereichs erforderlich wer-
den, sind die Vorgaben des § 39 BNatSchG zu beachten und diese innerhalb des Zeitraums vom 
1. Oktober bis 28./29. Februar durchgeführt werden.  


Rückschnittarbeiten an oberirdischen Pflanzenteilen oder Wurzeln sind nach Vorgaben der aktu-
ell gültigen ZTV–Baumpflege (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Baumpflege) bzw. nach den derzeit allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. 


Für Pflanzarbeiten ist für Transport, Lagerung und Pflanzung die DIN 18916 (Pflanzen und Pflanz-
arbeiten, Landschaftsbau) einzuhalten. 


Für die Herstellung, Ansaat und Pflege von Rasen und Ansaaten ist die DIN 18917 (Rasen und 
Saatarbeiten, Landschaftsbau) einzuhalten. 


Zu erhaltende Gehölze, Pflanzenbestände und angrenzende Vegetationsflächen sind nach DIN 
18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) 
bzw. den Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen 
(R SBB) zu schützen. 


 


Schutzgut Boden und Baugrund 


Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DlN 4020, 
DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen.  


Das Plangebiet befindet sich im Verbreitungsbereich einer sich in der Opalinuston-Formation be-
findlichen großräumigen Rutschungsbildung („Rutschgebiet“). 


Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu 
rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen Erschwer-
nissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 


Die Lage des Rutschgebiets kann dem als Anhang beigefügten Plan entnommen werden. Über 
den genauen Umfang und die Aktivität des Rutschgebiets ist nichts Näheres bekannt. Bereits 
kleinere Eingriffe in das Hanggleichgewicht können zu einer Reaktivierung alter Gleitflächen bzw. 
zur Bildung neuer Gleitflächen führen. 


Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. 
B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Grün-
dungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene Bau-
grunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro 
empfohlen. 


Die gesetzlichen Regelungen zum Bodenschutz sind einzuhalten (insb. BBodSchG, BBodSchV, 
EBV). Darüber hinaus sind auch die einschlägigen DIN-Normen für die Boden- und Oberboden-
bearbeitung, die ordnungsgemäße Zwischenlagerung sowie die Bodenverwertung bzw. -entsor-
gung zu beachten (z.B. DIN 18300, DIN 18915, DIN 19639 und DIN 19731). 


Baumaschinen, Baustellenfahrzeuge, Baustoffe und sonstige Baustelleneinrichtungen dürfen 
nicht außerhalb der zu überplanenden Bereiche auf unversiegelten Flächen abgestellt, gelagert 
oder abgelagert werden, sofern diese nicht durch befahrbare Abdeckplatten geschützt werden 
und deren Nutzung zwingend erforderlich ist. Trotzdem entstandene Schäden an Boden, 
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Vegetation etc. sind fachgerecht zu beseitigen und der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. 
Alle beteiligten Baufirmen sind davon vor Baubeginn in Kenntnis zu setzen. 


Bodenarbeiten sollen nicht durchgeführt werden, wenn nach Niederschlägen die Gefahr von Bo-
denverdichtungen erheblich erhöht ist (Verzicht auf Befahren zu nasser Böden). Die Fachnormen 
(insb. DIN 18915) sowie die gesetzlichen Vorschriften hierzu sind zu beachten. 


Sollten dennoch Bodenverdichtungen hervorgerufen werden, so sind diese spätestens zum Ab-
schluss der Bauarbeiten fachgerecht durch (Tiefen-) Lockerung wieder zu beseitigen. Dies sollte 
alle nicht bebauten oder befestigten Grundstücksflächen, innerhalb und außerhalb der Projektflä-
che, umfassen. 


Zur Baugenehmigung wird ein Bodenschutzkonzept DIN 19639 zur Gewährleistung des sparsa-
men, schonenden und haushälterischen Umgangs mit dem Boden vorgelegt. 


Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DlN 4020, 
DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen.  


Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung von Geologie-Daten nach Geologiedatengesetz 
(GeolDG) 
Für geologische Untersuchungen und die daraus gewonnenen Daten besteht nach den Bestim-
mungen des Geologiedatengesetzes (GeolDG) eine Übermittlungspflicht gegenüber dem Lan-
desamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB). Weitere Informationen hierzu stehen im 
LGRBanzeigeportal (https://anzeigeportal.lgrb-bw.de/) zur Verfügung.  


Weitere Informationsquellen des LGRB im Internet  
Informationen zu den Untergrundverhältnissen sowie weitere raumbezogene Informationen kön-
nen fachübergreifend und maßstabsabhängig der LGRBhomepage (https://www.lgrb-bw.de/) ent-
nommen werden. Bitte nutzen Sie hierzu auch den LGRB-Kartenviewer (https://maps.lgrb-
bw.de/?view=lgrb_hw_geo) sowie LGRBwissen (https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie/geo-
gene-grundgehalte-hintergrundwerte-der-petrogeochemischen-einheiten-baden-wuerttem-
bergs).   


Insbesondere verweist das LGRB auf das Geotop-Kataster:  
(https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope) 


 


Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 


Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde ent-
deckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der 
Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Kno-
chen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) 
sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu er-
halten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. 
Zuwiderhandlungen werden gem. § 27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Si-
cherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten 
im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten hierüber schriftlich in Kenntnis gesetzt 
werden. 


 


Schutzgut Wasser 


Die Verbote der Wasserschutzgebietsverordnung vom 24.06.1997 sind zu beachten. 


Mit wassergefährdenden Stoffen wird innerhalb der Trafostationen umgegangen. Hier sind die 
Vorgaben nach AwSV unbedingt zu beachten. Das Schutzpotenzial der Grundwasserüberde-
ckung ist gering. Daher sind bei Bauarbeiten und im Betrieb die Belange des 



https://anzeigeportal.lgrb-bw.de/

https://www.lgrb-bw.de/

https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_hw_geo

https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie/geogene-grundgehalte-hintergrundwerte-der-petrogeochemischen-einheiten-baden-wuerttembergs

https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope
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Grundwasserschutzes unbedingt zu berücksichtigen. Die Gefährdung des Schutzgutes Grund-
wasser während dem Bau und Betrieb der Anlage sind im Umweltbericht zu ergänzen. Es sind 
geeignete Maßnahmen zum Grundwasserschutz für die Bauzeit und den Betrieb der Anlage mit 
der unteren Wasserbehörde abzustimmen. Trafostationen sind bevorzugt ausschließlich außer-
halb des Wasserschutzgebietes vorzusehen. 


Bei Bauarbeiten auftretende Störungen, Schäden oder besondere Vorkommnisse sind der Unte-
ren Bodenschutz- und Altlastenbehörde unverzüglich zu melden. Grundwassereingriffe und 
Grundwasserbenutzungen bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis und sind der Unteren 
Wasserbehörde vorab anzuzeigen. 


Die Baustellen sind so anzulegen, zu sichern und zu betreiben, dass keine wassergefährdenden 
Stoffe in den Untergrund eindringen können und durch den Baustellenbetrieb keine Gefährdung 
des Bodens und Grundwassers zu befürchten ist. 


Falls bei Bauarbeiten unvorhergesehen Grundwasser angetroffen wird, ist dies der Unteren Was-
serbehörde unverzüglich mitzuteilen. Die Bauarbeiten sind einzustellen. 


Es dürfen ausschließlich Materialien in den Untergrund eingebracht werden, durch die eine nach-
teilige Veränderung des Bodens und Grundwassers ausgeschlossen ist. 


Gemäß § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist das anfallende Niederschlagswasser voll-
ständig ortsnah zurückzuhalten und/oder über die belebte Bodenzone flächenhaft zu versickern 
oder zu verrieseln. Eine offene Versickerung von unbelastetem und auf dem Grundstück anfal-
lenden Niederschlagswasser / Drainagewasser ist genehmigungs- und erlaubnisfrei. 


 


Umweltbaubegleitung (UBB) 
Es wird empfohlen, im Rahmen der Baugenehmigung für die gesamte Bauphase eine schutzgut-
übergreifende Umweltbaubegleitung zu beauflagen, um eine zulassungskonforme Umsetzung 
des Vorhabens zu gewährleisten. 


 


 


Erstellt: Stephanie Schneider am 16.06.2025 
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